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S A T Z U N G 
 

über die Gebührenerhebung sowie Kostenersatz für 
Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 

Gemeinde Reimershagen 
(Feuerwehrgebühren-/-kostensatzung) 

 
Aufgrund § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg – Vorpommern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777),  
§ 25 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die 
Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern beschlossen (Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 21. Dezember 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 612), zuletzt geändert am 5. Januar 2016 
(GVOBl. M-V S. 20) und der §§ 1, 2, und 6 des Kommunalabgabengesetzes – KAG M-V – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V 2005 S. 146), zuletzt 
geändert am 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 584) wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung Reimershagen vom 09.03.2017 folgende Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Inanspruchnahme der FFw Reimershagen der Gemeinde erlassen. 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1)  Die Einsätze der Feuerwehr sind bei Bränden, bei Notständen durch Naturereignisse 

und bei Hilfeleistungen zur Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr 
unentgeltlich. Abweichend von Satz 1 können gegen Verursacherinnen und 
Verursacher nach allgemeinen Vorschriften Ansprüche auf Ersatz der Aufwendungen 
für den Einsatz geltend gemacht werden, wenn eine Gefährdungshaftung besteht. 

 
(2)  Für Einsätze nach Absatz 1 Satz 1, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 

worden sind, für andere als die in Absatz 1 Satz 1 genannten Pflichtaufgaben der 
Feuerwehr, für freiwillige Einsätze und für die Stellung einer Brandsicherheitswache 
werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Gegebenenfalls 
entstandene Auslagen sind zusätzlich zu erstatten. 

 
§ 2 

Gebührenpflichtige Pflichtaufgaben 
 

Die Erfüllung folgender Pflichtaufgaben durch die Feuerwehr ist gebührenpflichtig: 
 

a)   Leistungen bei Unglücksfällen und in sonstigen Bedarfsfällen, wenn 
 Menschenleben nicht oder nicht mehr in Gefahr sind, 

b) Nachbarschaftshilfe gemäß § 2 Abs. 3 BrSchG, 
c)  Leistungen aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger grundloser 

Alarmierung (Fehlalarm), 
d)  Gestellung einer Brandsicherheitswache gem. § 21 BrSchG, 
e)  Einsätze nach § 1 Abs. 1 Satz 1, die vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursacht worden sind, gem. § 25 Abs. 2 Nr. 1 BrSchG, 
f) Einsätze, die durch eine Brandmeldeanlage ausgelöst wurden, ohne dass ein 

Brand vorgelegen hat, gem. § 25 Abs. 2 Nr. 3 BrSchG. 
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§ 3 
Gebührenpflichtige freiwillige Leistungen 

 
Für freiwillig erbrachte Leistungen werden Gebühren erhoben. Gebührenpflichtig sind alle 
Hilfs- und Sachleistungen der Feuerwehr, die nicht im Zusammenhang mit den in § 2 der 
Satzung bezeichneten Aufgaben stehen. Solche freiwilligen Leistungen sind: 
 

a) Beseitigung und Eindämmen von Ölschäden und sonstigen 
umweltgefährdenden oder gefährlichen Stoffen, 

b)  Türöffnung und -sicherung bei Gebäuden, Wohnungen, Aufzügen etc., 
c) Einfangen oder Bergen von Tieren, 
d)  Bergung oder Sicherung von Sachen, 
e)  Sicherung von Gebäuden, Gebäudeteilen und Grundstücksflächen, 
f)  Mitwirkung bei Räum- und Aufräumarbeiten, 
g)  Aus-/ Abpumpen von überfluteten Räumen, Flächen, Behältern etc., 
h)  Sicherung von sturzgefährdeten Bäumen bzw. Entfernen gefährlicher Äste, 
i)  Absperren, Abklemmen oder Überprüfen von Rohren und Leitungen, 
j)  Entfernung von Schnee und gefährlichen Eiszapfen, 
k)  Gestellung von Feuerwehrkräften, Fahrzeugen und Einsatzgeräten in anderen 

als den in § 2 dieser Satzung genannten Fällen. 
 

§ 4 
Gebührenschuldner und Kostenerstattungspflichtiger 

 
(1) Gebühren- oder kostenerstattungspflichtig ist bei Leistungen nach § 2 
 
1.  bei § 2 a 

- wer durch sein Verhalten den Einsatz erforderlich gemacht hat; § 69 des Gesetzes 
über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Mecklenburg-Vorpommern (SOG M-V) 
gilt entsprechend, oder 
- wer Eigentümerin oder Eigentümer der Sache ist oder wer die tatsächliche 
Gewalt über die Sache ausübt, deren Zustand den Einsatz erforderlich gemacht 
hat; § 70 SOG M-V gilt entsprechend, oder 
- wer den Auftrag für den Einsatz gegeben hat oder wer Interesse an dem Einsatz 
gehabt hat, 

2.  bei § 2 b  
- richtet sich bei Nachbarschaftshilfe und überörtlichen Einsätzen nach § 2 Abs. 3 
BrSchG, 

3.  bei § 2 c 
- wer vorsätzlich oder grob fahrlässig grundlos den Einsatz der Feuerwehr ausgelöst 
hat, 

4.  bei § 2 d 
- der Veranstalter oder Veranlasser einer Maßnahme, die die Stellung einer 
Brandsicherheitswache erforderlich gemacht hat, 

5.  bei § 2 e 
- wer vorsätzlich oder grob fahrlässig den Einsatz einer Feuerwehr ausgelöst hat, 

6.  bei § 2 f 
- der Betreiber einer Brandmeldeanlage, wenn der Einsatz durch eine 
Brandmeldeanlage ausgelöst wurde, ohne dass ein Brand vorgelegen hat, 
 

(2) Gebührenschuldner ist derjenige, der eine Leistung nach § 3 der Satzung in Anspruch 
nimmt. Wird der Auftrag durch die zuständige Behörde im Rahmen der Gefahrenabwehr 
erteilt, so ist Gebührenschuldner derjenige, zu dessen Gunsten oder in dessen Interesse 
die Leistung erbracht wurde. 
 
(3) Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr/ denselben Kostenersatz schulden, sind 
Gesamtschuldner. 
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§ 5 
Grundsätze der Gebührenberechnung und Kosten-/ Auslagenersatz 

 
(1) Gebühren und Kostenersatz werden nach Maßgabe des als Anlage beigefügten 
Gebühren-/ Kostentarifs erhoben. Die Anlage ist Bestandteil der Satzung. 
 
(2) Grundlage der Gebühren-/ Kostenersatzberechnung bildet, sofern nicht im Gebühren-/ 
Kostentarif für bestimmte Leistungen ein fester Betrag oder eine Abrechnung nach 
Materialverbrauch vorgesehen ist, die Zeit der Abwesenheit von Feuerwehrkräften, 
Fahrzeugen und Geräten vom jeweiligen Feuerwehrhaus (Einsatzzeit). 
 
(3) Für Leistungen, die nicht ausdrücklich im Tarif festgelegt sind, werden Gebühren/ Kosten 
erhoben, wie sie für ähnliche Leistungen festgesetzt sind. 
 
(4) Die Gebührenpflicht umfasst auch die Erstattung von Auslagen, die insbesondere durch 
die notwendige Inanspruchnahme anderer Feuerwehren, externer Firmen oder von 
anderen Stellen entstehen. 
 
(5) Kosten für Sonderlöschmittel und Sondereinsatzmittel, die bei einer Brandbekämpfung 
oder Hilfeleistung in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb eingesetzt worden sind, sowie 
die Kosten für die Entsorgung der eingesetzten Sonderlöschmittel und 
Sondereinsatzmittel sind von dem Kostenerstattungspflichtigen nach § 4 zu erstatten. 
Das Gleiche gilt für die Kosten für die Entsorgung von Löschwasser, das bei der 
Brandbekämpfung in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb mit Schadstoffen belastet 
worden ist. 
 
(6) Verbrauchsmaterial (z. B. Ölbindemittel, Holz, Nägel, Schrauben, Klebeband, etc.) wird 
nach der verbrauchten Menge zu Tagespreisen zzgl. 15 % Verwaltungskostenpauschale 
berechnet. 
 
(7) Entsorgungskosten werden in Höhe des aktuellen Tagespreises berechnet. 
 

§ 6 
Entstehen der Gebühren- und Kostenerstattungspflicht 

 
(1) Die Gebühren- und Kostenerstattungspflicht entsteht mit dem Ausrücken der Feuerwehr 
aus dem Feuerwehrhaus. Dies gilt auch dann, wenn nach dem Ausrücken von 
Feuerwehrkräften der Zahlungspflichtige auf die Leistung verzichtet oder sonstige Umstände 
die Leistung unmöglich machen, soweit die Unmöglichkeit nicht von Angehörigen der 
Feuerwehr zu vertreten ist. 
 
(2) Die Gebühren- und Kostenerstattungspflicht endet mit dem Einrücken der Feuerwehr in 
das Feuerwehrhaus bzw. mit der Rückgabe der Geräte. 
 
(3) Bei Brandsicherheitswachen gem. § 2 Abs. 3 BrSchG entsteht die Gebührenpflicht 
mit Beginn der Brandsicherheitswache. 
 

§ 7 
Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung 

 
(1) Die Gebühr bzw. der Kostenersatz wird durch Bescheid festgesetzt und ist innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe fällig, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird. 
 
(2) Die Gemeinde Reimershagen kann die Gestellung einer Brandsicherheitswache (§ 2 
Buchstabe d) bzw. die Erbringung einer freiwilligen Leistung (§ 3) von der vorherigen 
Sicherheitsleistung für den voraussichtlich entstehenden Kostenersatz bzw. die 
voraussichtlich entstehende Gebühr abhängig machen. 
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(3) Die Gebühr und der Kostenersatz werden im Verwaltungszwangsverfahren nach dem 
Verwaltungsverfahrensgesetz M-V vollstreckt. 
 

§ 8 
Haftungsausschluss 

 
(1) Die Gemeinde Reimershagen haftet nicht für solche Sachschädigungen, die die 
Freiwillige Feuerwehr zur Durchführung der notwendigen Maßnahmen für erforderlich halten 
durfte. Der Zahlungspflichtige hat die Gemeinde Reimershagen von Ersatzansprüchen 
Dritter wegen solcher Schäden freizuhalten. 
 
(2) Für Schäden, die anlässlich der Erbringung notwendiger Maßnahmen dem Auftraggeber 
oder Dritten entstanden sind, haftet die Gemeinde Reimershagen nur, wenn dem von ihm 
beauftragten Personal der Freiwilligen Feuerwehr Reimershagen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. 
 
(3) Die Gemeinde Reimershagen haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch die 
Benutzung von zeitweise überlassenen Fahrzeugen oder Geräten entstehen, wenn und 
soweit die Angehörigen der Feuerwehr diese nicht selbst bedienen. 
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Gemeinde Reimershagen 
Feuerwehrgebühren-/-kostensatzung 
 
Gebühren-/ Kostentarif 
 
I. Allgemeines 
 
1.  Die nachfolgenden Tarife für Personal- und Sachleistungen werden entsprechend der 

Einsatzzeit in halbstündigen Zeitabschnitten erhoben. Angefangene halbe Stunden 
werden als volle halbe Stunden abgerechnet. 
 

2.  Die Tarifsätze für den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen verstehen sich 
einschließlich der normmäßigen feuerwehrtechnischen Beladung des jeweiligen 
Fahrzeugs. Eine Verleihung ist ausgeschlossen. Die Personalkosten werden nach 
Abschnitt II Ziffer 1 abgerechnet. 
 

3.  Brandsicherheitswachen 
 
3.1  Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen werden das Personal nach Abschnitt 

II Ziffer 1, mitgeführte Fahrzeuge mit 50 % der unter Abschnitt II Ziffer 2 aufgeführten 
Tarifsätze berechnet. 
 

3.2  Für Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen zur Pflege des örtlichen 
Brauchtums (z. B. Osterfeuer, Schützenfest) oder bei Veranstaltungen, die im 
öffentlichen Interesse liegen oder der Imagewerbung der Gemeinde Reimershagen, 
soweit sie nicht vorrangig auf Gewinnerzielungsabsicht ausgerichtet sind, wird eine 
Gebührenpauschale von 100,00 € pro 24 h erhoben. 

 
4.  Die Kosten-/ Gebührensätze enthalten die für die Reinigung und Wiederaufrüstung 

der Fahrzeuge und Geräte entstehenden Kosten für eigenes Personal sowie die 
Fahrzeugbetriebsstoffe. 

 
II. Gebühren-/Kostentarif 
 
1.  Personaleinsatz 

Je Feuerwehrmann/ -frau pro Stunde      27,76 € 
 

2. Einsatz von Fahrzeugen 
 

Je Fahrzeug pro Stunde 
  

2.1  Löschfahrzeuge 
Löschfahrzeug  LF8 TS8    96,78 € 
 

2.2  Sonstige Fahrzeuge 
Einsatzleitwagen ELW 161,80 € 
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III.  Sonstige Kosten 
 
Neben den Kosten/ Gebühren zu Abschnitten I und II werden folgende Selbst-/ Fremdkosten 
zum Selbstkosten-/ Wiederbeschaffungspreis erstattet: 
 

1.  Verbrauchsmaterial wie Ölbinder, Einweg-Ölsperren, Schaum- und Netzmittel, 
Sauerstoff, Kohlensäure, Löschpulver, Prüfröhrchen, Atemfilter etc. nach dem 
tatsächlichen Verbrauch zuzüglich einer Vorhalte- und 
Verwaltungskostenpauschale von 15 %. Wasser aus dem Leitungsnetz zum 
jeweils gültigen Bezugspreis des Versorgungsträgers. 

2.  Fremdkosten für Reinigung, Prüfung und Instandsetzung von Geräten und 
Ausrüstungen, vornehmlich Atemschutzgeräte und Feuerlöscher, Reinigung 
oder Ersatz verschmutzter Einsatzkleidung etc. 

3.  Entsorgung von eingesetzten Ölbindemitteln und sonstigen Schadstoffen 
zuzüglich Personal- und Transportkosten nach Abschnitten I und II. 

4.  Sonstige einsatzbedingte Auslagen z. B. Inanspruchnahme Dritter, 
Beschaffung von Material, über das die Feuerwehr nicht verfügt. 


